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Eingereicht im: Ständerat

Stand der Beratung: Erledigt

Eingereichter Text
Das Bundesgesetz über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG) ist so zu ergänzen, dass
Motionen dringlich erklärt werden können.

Begründung
Das Parlamentsrecht der Bundesversammlung kennt derzeit einzig die Möglichkeit einer Dringlicherklärung
von Interpellationen und Anfragen (Art. 125 Abs. 3 ParlG, Art. 30 GRN, Art. 26 GRS). Andere Vorstossarten
können demgegenüber nicht für dringlich erklärt und behandelt werden, insbesondere nicht die Motion.
Diverse kurzfristig aufgetretene Ereignisse oder Krisensituationen in der Vergangenheit haben jedoch
wiederholt das Bedürfnis von Nationalrätinnen und Ständeräten aufgezeigt, zeitnah reagieren und
motionieren zu können. So natürlich derzeit akzentuiert in der Pandemie (bspw. Kostenpflicht der Tests), aber
auch aufgrund ganz anderer Vorkommnisse, beispielsweise aussenpolitischer Natur (Finanzkrise,
Steuerstreit, Migrationspakt, Rahmenabkommen usw.) oder aufgrund Umweltereignisse.
Um also die parlamentarische Handlungsfähigkeit zu verbessern, sollen auch Motionen dringlich erklärt
werden können. Für die Dringlicherklärung des Vorstosses könnte beispielsweise die Unterstützung einer
qualifizierten Minderheit (35 oder 40%) oder gar einer Mehrheit (> 50%) der Mitglieder des Einreichungsrats
verlangt werden. Der Nationalrat kennt bereits eine ähnliche Institution, indem er eine "aktuelle Debatte" in
derselben Session durchführt, wenn 75 Ratsmitglieder dies bis zu Beginn der dritten Sitzung der Session
verlangen (Art. 30a GRN). Für dringlich erklärte Motionen gälten sodann beschleunigte Behandlungsfristen,
sowohl für die Bundesversammlung als auch für die Beantwortung durch den Bundesrat.
Diverse Kantonsparlamente kennen bereits die Dringlicherklärung von Motionen oder ähnlichen
Vorstossarten, so etwa die Legislativen der Kantone Aargau, Bern, Freiburg, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
Wallis und Zürich.
Technisch liesse sich die Unterstützungbekundung für die Dringlicherklärung sehr einfach umsetzen, indem
auf die bereits bekannte Möglichkeit zur Mitunterzeichnung von Vorstössen abgestellt würde.

Kommissionsberichte
22.08.2022 - Staatspolitische Kommission des Ständerates

Chronologie
29.09.2022 Zurückgezogen

Zuständigkeiten
Behandelnde Kommissionen
Staatspolitische Kommission NR (SPK-NR)
Staatspolitische Kommission SR (SPK-SR)
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https://www.parlament.ch/DE/biografie?CouncillorId=4112
https://www.parlament.ch/centers/kb/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=4U7YAJRAVM7Q-1-51391
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Weitere Informationen
Erstbehandelnder Rat
Ständerat

Links
Weiterführende Unterlagen
Amtliches Bulletin
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https://www.parlament.ch/DE/ratsbetrieb/suche-amtliches-bulletin#k=PdAffairId:20210492
https://www.parlament.ch/DE/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210492
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